
Sozialkonzept
§ 6 GlüStV 2021

§ 16 AG GlüStV NRW



Sozialkonzept nach §6 GlüStV
Wer benötigt ein Sozialkonzept?

• Spielhallen / Verbundspielhallen
• Wettbüros und Wettannahmestellen
• Gaststätten mit Geldspielgeräteaufstellung

• Es ist für jedes betriebene Objekt ein „individualisiertes“ 
Sozialkonzept erforderlich.



Sozialkonzept

•Das zentrale Ziel von Sozialkonzepten (§ 6 
GlüStV) besteht darin, die Spieler zu 
verantwortungsvollem Glücksspiel anzuhalten 
und der Entstehung von Glücksspielsucht 
vorzubeugen. 



§ 6 GlüStV Veranstalterverpflichtung 

•Die Veranstalter und Vermittler von 
öffentlichen Glücksspielen sind verpflichtet, 
den Jugend- und Spielerschutz 
sicherzustellen, die Spieler zu 
verantwortungsbewusstem Spiel anzuhalten 
und der Entstehung von Glücksspielsucht 
vorzubeugen.



§ 6 GlüStV Sozialkonzept

• Zu diesen Zwecken haben die Veranstalter und 
Vermittler von öffentlichen Glücksspielen 
Sozialkonzepte zu entwickeln und umzusetzen. In 
den Sozialkonzepten ist darzulegen, mit welchen 
Maßnahmen den sozialschädlichen Auswirkungen des 
Glücksspiels vorgebeugt werden soll und wie diese 
behoben werden sollen.

• Die Sozialkonzepte .. müssen mindestens folgende 
Inhalte enthalten:



§ 6 GlüStV Sozialkonzepte müssen folgende 
Inhalte enthalten:

• Benennung von Beauftragten für das Sozialkonzept beim 
Erlaubnisinhaber und bei terrestrischen Glücksspiel-
angeboten zusätzlich die Benennung einer verantwortlichen 
Person vor Ort.

• regelmäßige Personalschulungen 
• - für das Aufsichtspersonal in den Spielstätten, 
• - für die Erlaubnisinhaber gemäß § 4 sowie 
• - für die Beauftragten gemäß Nummer 1 unter Einbindung 

suchtfachlich sowie pädagogisch qualifizierter Dritter 
• mit folgenden Mindestinhalten:



§ 6 GlüStV Sozialkonzepte müssen folgende 
Inhalte enthalten:

• a)Rechtsgrundlagen zum Jugend- und Spielerschutz unter 
Berücksichtigung der verschiedenen Glücksspielformen,

• b)Kenntnissen zur Glücksspielsucht einschließlich 
anbieterunabhängiger Hilfeangebote und

• c)Vermittlung von Handlungskompetenzen insbesondere in der 
Früherkennung auffälligen Spielverhaltens und Kommunikation mit 
Spielern;

• Umsetzung des Jugendschutzes und der Identitätskontrollen 
einschließlich des Abgleichs mit der Sperrdatei (OASIS)



§ 6 GlüStV Sozialkonzept

• Aufklärung nach § 7 GlüStV einschließlich des Verweises auf die Telefonberatung 
mit bundesweit einheitlicher Telefonnummer und der Bereitstellung von 
Informationen mit folgenden Mindestinhalten:
• a)Suchtrisiko und mögliche negative Folgen der verschiedenen Glücksspiele,
• b) (Spiel-)Teilnahmeverbot Minderjähriger,
• c)Hinweise zu verantwortungsbewusstem Spielverhalten,
• d)Möglichkeit der Einschätzung des eigenen Spielverhaltens und der persönlichen 

Gefährdung,
• e)Hinweise zu anbieterunabhängigen Hilfeangeboten, wobei bei Glücksspielen im 

Internet der direkte Aufruf der Internetdomains von unabhängigen 
Beratungsinstitutionen zu ermöglichen und auf die Unabhängigkeit der 
entsprechenden Hilfeangebote besonders hinzuweisen ist, und Sperrverfahren;



§ 6 GlüStV Sozialkonzept

• 6. Früherkennung unter Einbeziehung suchtwissenschaftlicher 
Erkenntnisse;
• 7.Frühintervention und Information über regionale Suchtberatungsstellen 

sowie andere anbieterunabhängige Hilfeangebote;
• 8.Umsetzung der Sperrverfahren mit Selbst- und Fremdsperren;
• 9.kontinuierliche Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen zum 

Zweck von Rückschlüssen auf die Auswirkungen der jeweils angebotenen 
Glücksspiele auf das Spielverhalten und auf die Entstehung von 
Glücksspielsucht sowie zur Beurteilung des Erfolgs der durchgeführten 
Maßnahmen zum Jugend- und Spielerschutz;
• 10.Berichterstattung unter Zugrundelegung der Dokumentation nach 

Nummer 9 alle zwei Jahre gegenüber den Glücksspielaufsichtsbehörden 
oder sonstigen zuständigen Erlaubnisbehörden.



Sozialkonzept (weiterführende Hilfen)

• Erläuterungen zum Thema Sozialkonzept erhält man im Netz über den 
Internetauftritt des Innenministeriums NRW im Bereich:

• Regelungen für Spiele und Spielhallen | IM

• Es gibt Informationen über die 
• Mindestanforderungen Sozialkonzepte (im.nrw)
• eine 
• Checkliste für Ordnungsämter zum Sozialkonzept in Spielhallen NRW 

(im.nrw)

https://www.im.nrw/themen/verwaltung/gluecksspielrecht
https://www.im.nrw/sites/default/files/media/document/file/2014-01-20_mindestanforderung_sk.pdf
https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/2022_checkliste-fur-ordnungsamter-zum-soko-nrw-spielhallen.pdf


Sozialkonzept (weiterführende Hilfen)

• Es gibt beim Innenministerium eine Liste der 
• Zugelassene Schulungsträger Personal Spielhallen (Stand: März 2022) 

(im.nrw)
• sowie die
• Ausführungsbestimmungen für die Schulungen des Personals von 

Spielhallen in NRW

https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/gs_schulungstrager2203_2.pdf
https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/220128_anforderungen-an-die-schulungen-spielhallenpersonal.pdf


Sozialkonzept (weiterführende Hilfen)

• Neben den Informationen zu den Spielhallen sind auch Informationen 
für die erforderlichen Schulungen im Bereich der Annahme- und 
Wettvermittlungsstellen vorhanden:

• Mustercurriculum Modul A (im.nrw) für Servicekräte
• Mustercurriculum Modul B (im.nrw) für Führungskräfte

https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/2022_01_mustercurriculum-modul-a.pdf
https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/2022_01_mustercurriculum-modul-b.pdf


Was an Informations- und Aufklärungsmaterial 
in der Aufstellung vorhanden sein sollte:
• Informationsmaterial zum Thema Glücksspielsucht
• Zum Suchtgefährdungspotential des angebotenen Glücksspiels
• Zum Jugendschutz
• Zur Spielersperre inkl. Formularen zur Beantragung einer Sperre
• Zu regionalen und überregionalen Hilfeangeboten in NRW
• Information und Aufklärung über Glücksspielinhalte einschließlich der 

Verlustrisiken 
• Spielrelevante Informationen
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Basis-Voraussetzungen für das Führen eines 
Sozialkonzeptes in einem Spielhallenbetrieb in NRW

• Der Unternehmer muss ein betriebliches Sozialkonzept pro Konzession erstellen bzw. durch
eine öffentlich anerkannte Institution erstellen lassen

• Das Servicepersonal muss an einer 6-stündigen Basisschulung „Modul A“ bzgl. 
Glücksspielsucht und Umsetzung  des Konzeptes teilnehmen, die Schulungsträger sind beim 
Gesundheitsministerium anerkannt (Schulungswiederholung nach 2 bzw. dann nach 3 Jahren)

• Mitarbeiter/innen in leitender Position müssen an einer  Basisschulung nach „Modul B“ 
teilnehmen, in der auch rechtliche Fragen stark thematisiert werden (Schulungswiederholung 
nach 2 bzw. dann nach 3 Jahren)

• Das Sozialkonzept muss stets für behördliche Kontrollzwecke zur Verfügung stehen und
regelmäßig aktualisiert werden, ergänzend müssen die Betreiber den Aufsichtsbehörden
alle zwei Jahre einen Bericht über die Inhalte des „gelebten“ Sozialkonzeptes vorlegen!



Basis-Voraussetzungen für das Führen eines 
Sozialkonzeptes in einem Aufstellbetrieb (Gastronomie)
in NRW

• Der Unternehmer muss ein betriebliches Sozialkonzept pro Gastronomie erstellen bzw. durch 
eine  öffentlich anerkannte Institution erstellen lassen

• Das Personal des Aufstellunternehmers, welches in direkten Bezug zur Geräteaufstellung 
(z.B. Techniker) fungiert, muss an einer 6-stündigen Basisschulung bzgl. Glücksspielsucht und 
Umsetzung des Konzeptes teilnehmen, die Schulungsträger sind beim Gesundheitsministerium 
anerkannt (Schulungswiederholung nach 2 bzw. dann nach 3 Jahren).

• Gem. § 2 Abs. 4 i.V.m § 6 Abs. 2 Nr. 3 GlüStV 2021 muss das Aufsichtspersonal, welches in  
einer Gaststätte der Gastwirt bzw. seine Angestellten sind, unter Einbindung suchtfachlich 
sowie pädagogisch qualifizierter Dritter geschult werden. (Schulungswiederholung nach 2 bzw. 
dann nach 3 Jahren).

• Das Sozialkonzept muss stets für behördliche Kontrollzwecke zur Verfügung stehen und
regelmäßig aktualisiert werden, ergänzend müssen die Betreiber den Behörden alle zwei 

Jahre einen Bericht über die Inhalte des „gelebten“ Sozialkonzeptes vorlegen!



Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW :
Telefon- und Onlineberatung à Erste Hilfe
• Deutschsprachige Infoline: 0800 – 0776611
• Türkischsprachige Hotline: 0800 – 3264762
• Online-Beratungsangebote:
• www.gluecksspielsucht-nrw.de/onlineberatung

• Hilfe vor Ort ist ebenfalls möglich:
• Die Anschriften von Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen und 

Fachkliniken erhält man in der Adressdatenbank der Landesfachstelle 
Glücksspielsucht NRW. 

http://www.gluecksspielsucht-nrw.de/onlineberatung


Hilfeangebote:

• Die Anschriften von Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen und Fachkliniken erhält man in der 
Adressdatenbank der Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW. 

• www.gluecksspielsucht-nrw.de/hilfe/adressen
• Hilfeangebote findet man auch bei:
• der BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)
• www.spielen-mit-verantwortung.de/
• der Suchtkooperation NRW 
• www.Suchtkooperation.nrw/

http://www.gluecksspielsucht-nrw.de/hilfe/adressen
http://www.spielen-mit-verantwortung.de/
http://www.suchtkooperation.nrw/


Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !


